
BSiU
00015-0 | -> 1 5 1 - W S  DÜS 00i - 233/Si

und die Beweiserfordernisso nicht oder nicht deutlich genug 
unterschieden. Dadurch entsteht der Eindruck, als müßten und 
könnten sämtliche Untersuchungsergebnisse euch hinsichtlich 
ihres Wahrhoitsivertcs bewiesen werden, bzw. als würde der Be
weis schon mit der Erarbeitung der Information erbracht sein. 
Dies ist jedoch desorientierend. Der Umfang der Infornetionsor- 
arbeituno und die Erfordernisso des Beweisens sind im Beweis-
führunesprozeß nicht miteinander identisch^ wie bereits theore
tisch begründet wurde, kann nicht die generelle Forderung er
hoben werden, sämtliche Untorsuchungsorgobnisso hinsichtlich 
ihres Wahrheitswertes eindeutig zu bestimmen, bevor mit ihnen 
weiter gearbeitet worden kann. So richtig die allgemeine 
Forderung ist, jegliche Möglichkeiten zur iVahrheitssichorungrf 4,-‘-erarbeiteter Erkenntnisresultate auch in*sder Untersuchungs-'fe.
arbeit umfassend zu nutzen, als aeneffelxer Anseruch an jedes 
Untersuchungsergebnis und als Max>1S8nê «rDr den Untcrsuchungsplan 
ist sie unbrauchbar. Für manche rsuchungsergehnisso existie
ren in der oolitisch-ooerajtivon Praxis objektiv keine Bev/ois- 
möglicbköiton, beispielsweise für Teilaussagen von Beschuldig
ten über bestimmte Ha^dj^infjsabläute in Operationsgebiet, über

Srativ bodeutunasvolle Fakten zu einereinzelne politisch
t  Y-Feindzentrale,^über den Inhalt bestimmter Gespräche, wenn 

die Gesprächspartner nicht befragt werden können usw.Ai •Für andere Untersuchungsergebnisse besteht objektiv keine 3e- 
weisnotwendig'.ceit , beispielsweise zu für die Bewertung und 
die Beweisführung unwesentlichen Details einer Handlung. Es 
würde dem Grundsatz der differenzierten Gestaltung und be
schleunigten Durchführung des Strafverfahrens widersprechen, 
in diesen Fällen die Beweisforderung zu erheben.
Es ist festzustellen:

Die Informationserfordernisse jedes Ermittlungsverfahrens 
besitzen nrundsätzlich einen arößoren Umfanq als die
Seweiserf ordemisse .

Diese Feststellung bedarf jedoch noch einer qualifizierenden 3e„ 
Stimmung, Zwar umfassen die im Ermittlungsverfahren zu beweisen
den Erkenntnisresultste in der Regel nur einen mehr oder weniger


